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Die Stadtverordnetenversammlung

  
Tagesordnung II Punkt 4 der öffentlichen Sitzung am 17. November 2022

Antrags-Nr. 22-F-63-0072

Radabstellanlagen Schwimmbäder, Sporthallen und Sportplätzen
- Antrag  der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, SPD, Die Linke und Volt vom 07.09.2022 -

Die Fahrradabstellanlagen vor Schwimmbädern, Sporthallen und -plätzen ermöglichen oftmals 
kein sicheres Abschließen (z. B. am Kallebad). Für die nächste Sommersaison soll dieser Zustand 
verbessert werden. 

Der Ausschuss für Mobilität möge beschließen,

die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Magistrat wird gebeten,

1. bei allen Schwimmbädern, Sporthallen und Sportplätzen zu überprüfen, ob im Umfeld der 
Einrichtungen Radabstellanlagen in ausreichendem Umfang, entsprechend der hessischen 
Fahrradabstellplatzverordnung, vorhanden sind und ob die Anlagen den Standards der ADFC-
Qualitätsprüfung entsprechen. 

2. einen Vorschlag vorzulegen, aus dem hervorgeht, wie festgestellte Mängel bis zur nächsten 
Sommersaison behoben werden können.

3. die Ergebnisse dem nächstmöglichen Ausschuss für Mobilität vorzustellen.

Beschluss Nr. 0452

Der Antrag wird angenommen.

(antragsgemäß Ausschuss für Mobilität 03.11.2022 BP 0156)
 

Dem Magistrat Wiesbaden,     .11.2022
mit der Bitte um weitere Veranlassung im Auftrag

Dr. Heimlich
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Der Magistrat Wiesbaden,     .11.2022
-16 - im Auftrag

Dezernat V
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Bock
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